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Bauart zum Errichten der Brandschutzverglasung "forster thermfix vario F90" 
der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-13  

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.14-1526 
vom 22. Juli 2019. 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und sechs Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden. 
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.14-1526 werden durch 
folgende Fassung ersetzt: 

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Rege-
lungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu 
stellen. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass 
dieser Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den betei-
ligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deut-
schen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und 
ergänzt: 
1. Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:  

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Regelungsgegenstand  
1.1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt für das Errichten der Brandschutzverglasung, 

"forster thermfix vario F90" genannt, als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach 
DIN 4102-131. 

1.1.2 Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus folgenden Bauprodukten jeweils nach 
Abschnitt 2.1 zu errichten: 
− für den Rahmen: Stahlhohlprofile und Rahmenverbindungen 
− für die Verglasung: 

− Scheiben  
− Scheibenauflager 
− Scheibendichtungen 
− Glashalteleisten 

− Befestigungsmittel 
− Fugenmaterialien 

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Der Regelungsgegenstand ist mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung als Bauart zur 

Errichtung von nichttragenden Innenwänden bzw. zur Ausführung lichtdurchlässiger Teilflä-
chen in Innenwänden nachgewiesen und darf - unter Berücksichtigung bauordnungs-
rechtlicher Maßgaben - angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3). 

 Bei Verwendung von Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach Abschnitt 2.1.2.1 und 
unter Berücksichtigung von Abschnitt 1.2.3 darf die Brandschutzverglasung auch zur 
Errichtung von nichttragenden Außenwänden bzw. zur Errichtung lichtdurchlässiger Teilflä-
chen in Außenwänden angewendet werden. 

1.2.2 Die nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung errichtete Brandschutzverglasung erfüllt 
die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 bei einseitiger Brandbeanspruchung, 
jedoch unabhängig von der Richtung der Brandbeanspruchung. 

1.2.3 Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.  
 Nachweise der Standsicherheit und diesbezüglicher Gebrauchstauglichkeit sind für 

die - auch in den Anlagen dargestellte - Brandschutzverglasung, unter Einhaltung der 
Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung insbesondere der Bestimmungen in 
Abschnitt 2.2, für die im Anwendungsfall geltenden Verhältnisse und Erfordernisse, zu füh-
ren. 

 Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden. 

 Sofern Anforderungen an den Wärmeschutz gestellt werden, sind die Nachweise unter Be-
rücksichtigung von Abschnitt 2.2.3 zu führen.  

 
1  DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe, 

Anforderungen und Prüfungen 
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 Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der Gesamtkon-
struktion sind mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung nicht erbracht. 

1.2.4 Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) in/an  
− Massivwände bzw. –decken oder  
− Wände aus Gipsplatten, jedoch nur seitlich oder  
− mit nichtbrennbaren2 Bauplatten bekleidete Stahlstützen, sofern diese wiederum über 

ihre gesamte Länge bzw. Höhe an raumabschließende, mindestens ebenso feuerwider-
standsfähige Bauteile angeschlossen sind 

Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile müssen mindestens 
feuerbeständig2 sein. 

1.2.5 Die zulässige Höhe der Brandschutzverglasung beträgt maximal 5000 mm. 
 Die Länge der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt. 
1.2.6 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflächen zu unterteilen, dass in Abhängigkeit vom 

Scheibentyp maximale Einzelglasflächen gemäß Abschnitt 2.1.2.1 entstehen. 
1.2.7 Die Brandschutzverglasung darf - auf ihren Grundriss bezogen - als Segmentbogen ausge-

führt werden, sofern der eingeschlossene Winkel zwischen 0° und ≤ 6° beträgt. 
1.2.8 Die Brandschutzverglasung ist für die Ausführung in Verbindung mit Feuerschutzab-

schlüssen nach Abschnitt 2.2.1 nachgewiesen. 
1.2.9 Die Brandschutzverglasung darf nicht  

− als Absturzsicherung angewendet werden und 
− planmäßig der Aussteifung anderer Bauteile dienen. 

 
2. Abschnitt 2.1.2.2 wird wie folgt geändert: 
a) Der dritte Spiegelstrich, erhält folgende Fassung: 

− Streifen aus nichtbrennbaren2 Brandschutzplatten vom Typ "PROMATECT-H" mit der 
Leistungserklärung Nr. 0749-CPR-06/0206-2018/3 vom 24. Januar 2019 

b) Der letzte Spiegelstrich wird gestrichen. 
 
3. Abschnitt 2.1.2.3.1 erhält folgende Fassung: 
2.1.2.3.1 Dichtungsprofile  
 In allen seitlichen Fugen zwischen den Scheiben und den Glashalteleisten bzw. den 

Rahmenprofilen sind umlaufend spezielle Dichtungsprofile vom Typ "EPDM 4.56151" der 
Firma Dätwyler AG, Schattdorf (CH), zu verwenden (s. Anlage 9). 

 
4. Abschnitt 2.1.2.3.2 erhält folgende Fassung: 
2.1.2.3.2 Dämmschichtbildender Baustoff  
 Es sind 1,5 mm dicke und 24,5 mm breite Streifen des normalentflammbaren2, dämm-

schichtbildenden Baustoffs vom Typ "Kerafix FLEXPAN 200" mit der Leistungserklärung 
Nr. Le/DoP Nr. 002/01/1307 vom 01. Juli 2013 zu verwenden. 

 

 
2  Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemäß der Technischen Regel A 

2.2.1.2 (Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2019, 
s. www.dibt.de 
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5. Abschnitt 2.1.5.1, erster Spiegelstrich, erhält folgende Fassung: 
− Bauplatten, vom Typ Brandschutzplatte "AESTUVER-Brandschutzplatte" mit der Leis-

tungserklärung Nr. FC-0003 vom 19. Juni 2013  
 
6. Folgende Anlagen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden durch Anlagen dieses Bescheids 

ersetzt: 
− Anlage 13 durch Anlage Ä/V 1, 
− Anlage 14 durch Anlage Ä/V 2, 
− Anlage 17 durch Anlage Ä/V 3, 
− Anlage 18 durch Anlage Ä/V 4  
− Anlage 19 durch Anlage Ä/V 5, 
− Anlage 20 durch Anlage Ä/V 6.  

 
 
Heidrun Bombach Beglaubigt 
Referatsleiterin  Salimian 
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Kontaktinformationen zu unseren Niederlassungen in Deutschland finden 
Sie auf: forstersystems.com
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Forster Profilsysteme AG | CH-8590 Romanshorn
info@forstersystems.com | forstersystems.com


